
c: Sozialen Plattformen – insbesondere
Facebook – wird vorgeworfen, als Katalysa-
tor für rechte Gewalt zu wirken, weil sie ras-
sistische Hassrede nicht wirksam eindäm-
men. Einmal angenommen, es gäbe kein
Facebook und wir stünden vor derselben
Entwicklung der Flüchtlingszahlen. Wäre
die Anzahl rechter Gewalttaten im laufen-
den Jahr 2015 genauso hoch ausgefallen?

Ulf Buermeyer: Das weiß ich nicht. Fest
steht: Facebook hat eine fatale Wirkung. Die
Plattform erweckt den Eindruck, es gäbe in
Deutschland ganz viele ausländerfeindliche
Menschen, obwohl das ja bei Weitem nicht
der Fall ist. Denen, die sich in ihrer vom
 Facebook-Algorithmus erzeugten Filterblase
bewegen, kommt es so vor, als sei es in Ord-
nung, Faschist zu sein oder rassistisch zu
denken. Facebook erzeugt bei ihnen die Illu-
sion, einer schweigenden Mehrheit anzuge-
hören. Das halte ich für ganz gefährlich.

Johannes Baldauf: Wir haben uns mal an-
geschaut, zu welchen Regionen es auf Face-
book „Nein-zum-Heim“-Seiten gibt (insge-
samt mindestens 65, Anm. d. Red). Darüber
haben wir eine Karte gelegt, auf der ver-
zeichnet ist, wo in diesem Jahr Anschläge
auf Flüchtlingswohnheime stattgefunden
haben. Es war auffällig, dass die Facebook-
Aktivität nicht zwingend korreliert mit Ge-
walt auf der Straße. Es gab viele Anschläge
an Orten, bei denen sich auf Facebook be-
züglich „Hate Speech“ nicht viel tut. Ich
stimme Ihnen zu: Es gibt den Filterblasen -
effekt. Aber hier die Linie zu realen Gewalt-
taten zu ziehen halte ich für gewagt. Da
überschätzt man den Einfluss sozialer Me-
dien ein wenig.

Buermeyer: Es mag ja sein, dass Sie die von
Ihnen angesprochene Korrelation nicht her-
stellen konnten. Aber es geht meiner Ansicht
nach gar nicht um diesen ganz unmittelba-
ren Zusammenhang, sondern darum, dass
das Gefühl vermittelt wird, ganz viele zu sein.
Der „Lügenpresse“-Vorwurf etwa stützt sich
doch genau darauf: Was die Presse berichtet,
soll angeblich nicht die Mehrheitsmeinung
der Bevölkerung widerspiegeln. Und hier
liegt die Verantwortung von Facebook.
Legen Sie sich doch mal ein Fake-Profil an
und liken sie die Beiträge von „besorgten
Bürgern“ – irgendwann werden Ihnen nur
noch rechtslastige Postings angezeigt. Und

genau das sorgt doch dafür, dass sich Aus-
länderfeinde irgendwann regelrecht als Frei-
heitskämpfer fühlen, wenn sie ein Flücht-
lingswohnheim anzünden.

c: Wir beobachten derzeit, dass Facebook
massiv genutzt wird, um falsche Gerüchte
zu streuen, die sich meist auf kriminelle
 Aktionen von Flüchtlingen beziehen. Herr
Baldauf, fällt das unter „Hate Speech“?

Baldauf: Ich würde sagen, ja. Inwieweit das
juristisch relevant ist, vermag ich nicht zu
sagen.

Buermeyer: „Hate Speech“ ist ohnehin ein völ-
lig unjuristischer Begriff, der einen diffusen

Symptomkomplex beschreibt. Wenn so ein Ge-
rücht sehr zugespitzt und noch dazu rassistisch
aufgeladen ist, kann es schon volksverhetzend
und damit strafrechtlich relevant sein. 

c: „Sechs Asylanten haben am letzten
Freitag Abend eine blonde Frau in der Tief-
garage am Marktplatz vergewaltigt!“ Straf-
bar oder nicht?

Buermeyer: Das falsche Faktum zu verbrei-
ten wäre als solches wohl noch nicht straf-
bar, ist aber auf jeden Fall hart an der Grenze,
denn auch verleumderische Äußerungen
können den Tatbestand der Volksverhetzung
erfüllen. Ändern würde sich das eventuell,
wenn einzelne Personen benannt werden
würden. Aber auch dann käme es noch auf
den Kontext an. Bei einem Nachsatz wie „Die
sollten wir mal aufmischen“ wäre der Fall
aber wohl ziemlich klar.

c: Auch Web-Foren und Blogs mit freige-
schalteter Kommentarfunktion können
schnell zum Anlaufpunkt für rassistische
Hetze werden. Was empfehlen Sie Betrei-
bern, wenn sie auf möglicherweise straf-
rechtlich relevante Beiträge hingewiesen
werden?

Buermeyer: Wenn ein Hinweis kommt, soll-
te man auch in Zweifelsfällen lieber den
 Inhalt erst mal sperren. Ehrlich gesagt: Wenn

ich in unserer unsicheren Rechtslage ein
Forum betreiben würde, dann nur moderiert,
alles andere wäre mir zu gefährlich.

Noch mal zurück zu Facebook: Ich würde
generell berücksichtigen, dass es hier um In-
ternet-Plattformen geht, die von Unterneh-
men mit einer enormen technischen Kompe-
tenz gesteuert werden: Facebook ist in der
Lage, einen Ranking-Mechanismus zu entwi-
ckeln, der mir Inhalte in meine Timeline
spült, die ich sehr wahrscheinlich interessant
finde. Wieso sollte der Konzern also nicht in
der Lage sein, ein Up-Down-Voting einzufüh-
ren? Man könnte doch Nutzern gestatten,
Beiträge als vermutet rechtswidrig zu mar-
kieren, damit sie erst mal verschwinden, bis

ein Review-Team drüber gesehen und sie für
„in Ordnung“ befunden hat? Warum müssen
denn alle Inhalte erst mal drinbleiben?

Baldauf: Das wäre doch technisch überhaupt
nicht handzuhaben! Allein in Deutschland
gibt es mehr als 26 Millionen Facebook-Profi-
le, weltweit mehr als eine Milliarde. Bestimm-
te Dinge lassen sich mit Algorithmen machen.
Was Facebook sicher nicht tun sollte: Algorith-
men entscheiden zu lassen, ob in einem Text
„Dangerous Speech“, „Hate Speech“ oder
„Toxic Behaviour“ enthalten ist – weil das
immer sehr vom Kontext abhängig ist. 

Buermeyer: Ich meine das anders: Bislang
bietet Facebook seinen Mitgliedern keine
Möglichkeit, Beiträge als dezidiert strafrecht-
lich relevant zu kennzeichnen. In einem ers-
ten Schritt halte ich es für legitim, von Face-
book zu verlangen, eine solche Möglichkeit
einzurichten. Im zweiten Schritt muss man
sich dann überlegen, welche Konsequenzen
eine solche Markierung haben würde. Wieso
sollte ein Algorithmus nicht die Anzahl und
Qualität solcher Markierungen pro Face-
book-Nutzer über die Zeit auswerten und auf
dieser Basis Entscheidungen darüber treffen
können, wie ernst seine Markierung zu neh-
men ist? Und warum sollte ein solcher selbst-
lernender Algorithmus nicht Missbrauch
eines solchen Votings erkennen und unter-
binden können?
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Baldauf: Ich glaube nicht, dass ein solches
Voting-System klappen würde. Wir kennen
so was ja beispielsweise von der Social-
News-Plattform reddit oder vom Massive-
Multiplayer-Spiel „League of Legends“, wo
Nutzer, die „toxisch“ sind, über einen Ran-
king-Mechanismus nach und nach von der
Community entfernt werden. Facebook
funktioniert so aber nicht. Wenn Sie sich an-
sehen, was da zum Beispiel im Bereich Mas-
kulinismus passiert: Männer versuchen im
Schwarm, gut vernetzte Feministinnen von
sozialen Plattformen zu verdrängen. Da
würde ein Voting-Mechanismus zum Miss-
brauch geradezu einladen. Ich denke, des-
halb lässt Facebook die Finger von so etwas,
Herr Buermeyer, auch wenn es aus Ihrer ju-
ristischen Perspektive vielleicht sinnvoll
wäre. Die Nutzer sind weder alle nett zuei-
nander noch sind sie mit Ihrer Expertise ge-
segnet, um die strafrechtliche Relevanz von
Inhalten korrekt einordnen zu können.

c: Viel diskutiert ist derzeit, dass Facebook
oft eindeutig volksverhetzende Beiträge
auch dann nicht löscht, wenn sie gemeldet
wurden. Herr Buermeyer, Sie haben jüngst
fast ein Jahr in New York City verbracht
und dort sicher mehr als nur kurze Einbli-
cke in das US-amerikanische Verständnis
von Meinungsfreiheit erlangen können.
Können Sie erklären, warum sich Facebook
da so schwer tut?

Buermeyer: Ganz einfach: Der Straftatbe-
stand der Volksverhetzung, wie wir ihn defi-
nieren, ist mit den US-amerikanischen Vor-
stellungen von „Free Speech“ völlig unver-
einbar. Das US-Verfassungsrecht geht immer
noch vom etwas romantischen Bild des
„Townhall-Meetings“ aus: Jeder darf so viel
Sinn oder Unsinn sagen, wie er will, und am
Ende wird sich die überzeugendste Meinung
schon irgendwie ausmendeln – das freie
Kräftespiel eben. Vor diesem Hintergrund
wäre ein Volksverhetzungs-Vorwurf völlig il-
legitim. Bestimmte Äußerungen aus dem öf-
fentlichen Diskurs zu entfernen setzt eine
Gesellschaft nach dieser Denkweise dem Ri-
siko einer „Tyrannei“ aus, also einem Diktator
nicht mehr genug Kritik entgegensetzen zu
können. Deshalb nimmt man auch die absur-
deste Meinung lieber in Kauf.

c: Wenn also auf der US-Plattform von
 Facebook jemand fordern würde, alle me-
xikanischen Migranten nach Guantanamo
zu verfrachten und Waterboarding zu un-
terziehen, wäre das okay?

Buermeyer: Klar! Die Antwort wäre: „Das ist
ja völliger Quatsch, aber natürlich muss er
das sagen dürfen, es gibt ja genügend Leute,
die dagegenhalten werden. Gefährlicher als
dieser Unsinn wäre eine Regierung, die be-
stimmen kann, was gesagt werden darf und
was nicht.“

Baldauf: Aber wie passt denn dazu, dass
 Facebook sehr rigide beim Entfernen von
Nacktheit auf der Plattform agiert?

Buermeyer: Das hat nichts mit Meinungs-
freiheit zu tun, sondern mit Sittenstrenge,
insbesondere mit dem Schutz von Kindern.

Baldauf: Ich finde aber, hier zeigt sich, dass
Facebook schon eine eigene Haltung hat.
Der Fehler ist doch, global gültige Regeln
aufzustellen. Europa tickt anders als Asien
und das wiederum anders als die USA. Wenn
Facebook darauf mehr Rücksicht nehmen
würde, hätten wir die rechtliche Debatte viel-
leicht nicht in dieser Schärfe.

Buermeyer: Das sehe ich genauso. Ich
denke, Facebook will die rechtliche Frag-
mentierung der Plattform verhindern, weil
das Arbeit machen und Geld kosten würde.
Aber auf lange Sicht hin wird der Konzern
nicht umhinkommen, es gibt nun mal sehr
unterschiedliche Rechtsordnungen. Er sollte
sich zumindest den angegebenen Wohnort
des Nutzers ansehen und auf dieser Basis lo-
kale Anpassungen vornehmen.

c: Dem Phänomen „Hate Speech“ ist
rechtlich nur begrenzt beizukommen. Was
kann man als Einzelner dann tun?

Baldauf: Wenn der Hassrede auf Facebook
genügend Widerstand anderer Nutzer ent-
gegengestellt wäre …

c: … dann würden sich die Hass-Redner
tatsächlich zurückziehen, meinen Sie?

Baldauf: Bei Facebook nicht immer, aber oft.
Wir beobachten, dass die ganz harten
Rechtsextremisten auf alternative Plattfor-
men wie Vkontakte ausweichen, weil es auf
Facebook zu viel Gegenwind gibt. „Hate
Speech“ ist aber etwas, was nicht klar dem
rechtsextremen Spektrum zuzuordnen ist.
Dagegen wird noch nicht laut genug der
Mund aufgemacht.

c: Nun gibt es ja Projekte wie das Tumblr-
Blog „Perlen aus Freital“, die rassistische
Hasskommentare auf Facebook inklusive
Screenshot und Profilnamen wie an einem

öffentlichen Pranger zeigen. Auch eine le-
gitime Maßnahme gegen „Hate Speech“?

Buermeyer: Das ist rechtlich normalerweise
in Ordnung, denn es handelt sich ja um
wahre Tatsachenbehauptungen. Wer meint,
derlei radikale Meinungen vertreten zu müs-
sen, muss eben auch zu den Folgen stehen,
auch zu denen für das eigene Ansehen.

c: Auf „Perlen aus Freital“ wird falls mög-
lich der Arbeitgeber des Beitragsschreibers
aus öffentlichen Quellen ermittelt, in Ver-
bindung mit der Aufforderung, diesen zu
informieren. Kritiker sehen hier die Schwel-
le zur Denunzianten-Plattform überschrit-
ten. Hier werde Druck erzeugt, keine ab-
weichenden Meinungen mehr öffentlich zu
äußern.

Buermeyer: Wenn man Meinungen vertritt,
die menschenverachtend sind, ist es doch
klar, das man sich damit Druck aussetzen
kann. Ich finde es okay, wenn derlei Meinun-
gen nicht toleriert werden, und dass diejeni-
gen, die sie äußern, zu spüren bekommen,
dass die breite Mehrheit der Bevölkerung
kein Verständnis hat für diesen Wahnsinn.
Für die Arbeitgeber ist es doch eine relevan-
te Information zu erfahren, dass sie Faschis-
ten unter ihren Mitarbeitern haben. Sie wol-
len ja vielleicht auch für ausländische Mitbür-
ger unter ihren Kunden attraktiv sein.

Baldauf: Ich verstehe das grundsätzliche Be-
dürfnis nach Konsequenzen für öffentliche
Hassrede. Wenn weder der Plattformbetrei-
ber noch eine Behörde sanktioniert, hofft
man damit, dass der Arbeitgeber die Rolle
des Bestrafers übernimmt. Aber ist es hilf-
reich, mit solchen Aktionen dafür zu sorgen,
dass Leuten, die ein ideologisch geschlosse-
nes rechtes Weltbild haben, im schlimmsten
Fall die Existenzgrundlage entzogen wird?
Wir sehen das sehr kritisch und halten es
nicht für ein empfehlenswertes Mittel, um
„Hate Speech“ einzudämmen.
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